
 

 
Raum und Wirtschaft (rawi) 
Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 
Telefon +41 41 228 51 83 
rawi@lu.ch 
www.rawi.lu.ch 
 
 

Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen 

Öffentliche Planauflage 

Gemeinden Römerswil (Herlisberg) und Hitzkirch (Retschwil)  

Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, ist folgendes 
Plangenehmigungsgesuch eingegangen: 

Gesuchstellerin: Centralschweizerische Kraftwerke AG, Täschmattstr. 4, 6002 Luzern 

Bauvorhaben: S-0174707.1 TS Herlisberg-Laufenberg 1  
- Ersatz der bestehenden TS auf Parzelle Nr. 54, GB Herlisberg 
L-0231237.1 20 kV-Kabel zwischen den TS Herlisberg-Laufenberg und  
Herlisberg-Dorf 
L-0231238.1 20 kV-Kabel zwischen den TS Herlisberg-Laufenberg und  
Retschwil Rütimatt 4 

Zonen: Landwirtschaftszone, übriges Gebiet A, Wald, Wohnzone 

Grundstücke-Nrn.: GB Römerswil-Herlisberg: 54, 224, 214, 57, 220, 35,  
  GB Hitzkirch-Retschwil: 114, 173, 112, 111, 110, 15, 106, 104, 184, 190 

Ortsbezeichnung: Herlisberg-Laufenberg 1, Herlisberg-Laufenberg, Herlisberg-Dorf,  
Retschwil-Rütimatt 4 

Die Planunterlagen liegen während der gesetzlichen Frist von 30 Tagen, vom 24. August 2020 bis 
22. September 2020, auf den Gemeindekanzleien Römerswil und Hitzkirch, der Dienststelle Raum 
und Wirtschaft des Kantons Luzern, Murbacherstrasse 21, 6002 Luzern, während den ordentlichen 
Bürozeiten zur öffentlichen Einsicht auf sowie im Internet unter 
http://www.lu.ch/verwaltung/BUWD/buwd_bekanntmachungen_planauflagen. 

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42-44 des Enteignungsgestzes 
(EntG; SR 711) zur Folge. 

Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 172.021) oder des Ent-
eignungsgesetzes (EntG; SR 711) Partei ist, kann während der Auflagefrist beim Eidgenössischen 
Starkstrominspektorat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Einsprache erheben. Wer 
keine Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. 

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie Begehren um 
Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Einsprachen und Begehren nach 
Artikeln 39-41 EntG sind beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Luppmenstrasse 1, 8320 
Fehraltorf, einzureichen. 

Ist aufgrund der geltenden COVID-19-Massnahmen die Einsichtnahme in die Unterlagen vor Ort nur 
eingeschränkt oder gar nicht möglich, melden Sie sich beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat 
(Tel. 058 595 18 50, planvorlagen@esti.ch). 

Luzern, 17. August 2020 

Dienststelle Raum und Wirtschaft 

im Auftrag des 

Eidgenössischen Starkstrominspektorats, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf 


